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1. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge
über den internationalen Warenkauf

2. Kundmachung: Geltungsbereich des Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und
die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen

3. Kundmachung: Widerruf der Vereinbarung zwischen dem Bundesminister für öffentliche
Wirtschaft und Verkehr der Republik Österreich und der für das ADR
zuständigen Behörde von Ungarn nach Rn. 2010 und 10 602 des ADR über die
Beförderung von Dekafluorbutan

1. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf

Nach Mitteilung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen hat Lettland am 31. Juli 1997 seine
Beitrittsurkunde zum Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenkauf (BGBl. Nr. 96/1988, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 79/1997)
hinterlegt.

Lettland hat anläßlich der Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde eine Erklärung gemäß Art. 96 des
Übereinkommens abgegeben.

Klima

2. Kundmachung des Bundeskanzlers betreffend den Geltungsbereich des Überein-
kommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen, geschlossen in Lugano am 16. September 1988

Nach Mitteilung des Schweizerischen Bundesrates hat Island am 22. September 1997 nachstehende
Erklärung zum Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, geschlossen in Lugano am 16. September 1988 (BGBl.
Nr. 448/1996, letzte Kundmachung des Geltungsbereichs BGBl. III Nr. 192/1997) abgegeben:

„Kapitel III des Gesetzes über Arrest und gerichtliche Verfügungen (lög um kyrrsetningu og
lögbann), auf welches sich Art. 54a Z 7 des genannten Übereinkommens bezieht, wurde aufgehoben und
durch Kapitel IV des Gesetzes über Arrest und gerichtliche Verfügungen (lög um kyrrsetningu og
lögbann) Nr. 31 vom 23. April 1990 ersetzt, welches mit 1. Juli 1992 in Kraft getreten ist.“

Klima

3. Kundmachung des Bundesministers für Wissenschaft und Verkehr betreffend Widerruf
der Vereinbarung zwischen dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr
der Republik Österreich und der für das ADR zuständigen Behörde von Ungarn nach
Rn. 2010 und 10 602 des ADR über die Beförderung von Dekafluorbutan

Gemäß § 2 Abs. 5 Z 5 des Bundesgesetzes über das Bundesgesetzblatt 1996 (BGBlG), BGBl.
Nr. 660, wird kundgemacht:

Die Vereinbarung zwischen dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr der
Republik Österreich und der für das ADR zuständigen Behörde von Ungarn nach Rn. 2010 und 10 602
des ADR über die Beförderung von Dekafluorbutan (BGBl. Nr. 126/1996) ist auf Grund der mit 1. Jänner
1997 in Kraft getretenen Änderungen der Anlage A und B zum Europäischen Übereinkommen über die
internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) 1) obsolet und nach Herstellung des
beiderseitigen Einvernehmens mit diesem Tag widerrufen worden.

Einem

1) Kundgemacht in BGBl. III Nr. 22/1997


